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Richtlinie
zur Forderung von Investitionsausgaben
fur technische MaBnahmen zum
infektionsschutzgerechten Liiften in Schulen
(FRL-Luft)

Runderlass
des Ministeriums fir Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung

Vom 9. November 2020

Zuwendungszweck, Rechtsgrundlagen

Vor dem Hintergrund des Regelbetriebs der Schulen und der Bedeutung des infektionsschutzge-
rechten Liftens gerade in den bevorstehenden Herbst- und Wintermonaten sowie zur Flankie-
rung der entsprechenden Hygienekonzepte werden die kommunalen und Ersatzschultrager bei
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der Beschaffung mobiler Gerate zur Aufbereitung der Raumluft mittels Abscheidung von aerosol-
gebundenen Viren und von Stauben in den Schulen und Sporthallen, die auch fir den Schulbe-
trieb genutzt werden kdnnen, finanziell unterstutzt.

Fir die Forderung der MaBnahmen an Schulen und deren Sporthallen gelten die nachstehenden
Regelungen und die allgemeinen haushaltsrechtlichen Bestimmungen (insbesondere §§ 23 und
44 der Landeshaushaltsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. April 1999 (GV.
NRW. S. 158, im Folgenden LHO genannt) in der jeweils geltenden Fassung und des zugehdrigen
Runderlasses des Ministeriums der Finanzen ,Verwaltungsvorschriften zur Landeshaushaltsord-
nung” vom 10. Juni 2020 (MBI. NRW. S. 309, im Folgenden VV/VVG genannt) in der jeweils gel-
tenden Fassung. Die Forderung erfolgt ohne Rechtsanspruch im Rahmen der verfugbaren Haus-
haltsmittel.

2
Gegenstand der Férderung

Zuwendungsfahig nach dieser Richtlinie ist die Beschaffung von mobilen Luftreinigungsgeraten
mit Filterfunktion zur Verringerung der Aerosolkonzentration fur Klassen- und Fachraume ein-
schlieBlich der Lehrerzimmer sowie Sporthallen, die nicht ausreichend durch gezieltes Fenster-
offnen oder durch eine Raumlufttechnische Anlage (RLT-Anlage) gelliftet werden kénnen.

Bei besonderem Bedarf sind auch einfache bauliche MaBnahmen an Fensteranlagen zuwen-
dungsfahig.

Nicht zuwendungsfahig sind mobile Luftreinigungsgerate mit UV-C-Technik sowie MaBnahmen
betreffend fest installierter RLT-Anlagen. Personal- und Verwaltungskosten werden im Rahmen
dieser Richtlinie nicht geférdert.

Ebenso nicht zuwendungsfahig sind mobile Luftreinigungsgerate, die Viren mittels Ozon inakti-
vieren.

3
Zuwendungsempfangerinnen und Zuwendungsempfanger

Zuwendungsempfangerinnen und Zuwendungsempfanger sind kommunale Schultrager 6ffentli-
cher Schulen sowie Trager von Ersatzschulen in Nordrhein-Westfalen. Schulen gemaR § 124 Ab-
satz 4 des Schulgesetzes NRW vom 15. Februar 2005 (GV. NRW. S. 102) in der jeweils geltenden
Fassung sowie staatliche Schulen sind ebenfalls von der Férderung umfasst.
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4
Zuwendungsvoraussetzungen
4.1

Mobile Luftreinigungsgerate
4.1.1

Technische Anforderungen

Die Gerate missen mit Filterfunktion arbeiten. Die verwendeten Filter miissen dem Stand der
Technik entsprechen, das hei3t es muss sich um HEPA-Filter der Klasse H 13 (halten Partikel mit
einer GroBe <1 um (darunter fallen auch Viren) mit einem Abscheidegrad von 99,95 Prozent zu-
riick) oder HEPA-Filter der Klasse H 14 (Abscheidegrad von 99,995 Prozent) handeln. Die Filter
missen entweder regelmaBig ausgetauscht oder automatisch (zum Beispiel durch Erhitzen)
selbst gereinigt werden. Ein Filterwechsel muss durch fachkundiges, geschultes Personal durch-
gefuhrt werden.

4.1.2
Einsatzbereich

Von der Innenraumlufthygienekommission des Bundesumweltamtes werden mobile Raumluftrei-
nigungsanlagen nur als Erganzung zur AHA-Regel (Abstand - Hygiene - Alltagsmaske) und zu ei-
nem fachlich angemessenen Liftungskonzept gesehen. Der Einsatz mobiler Luftreinigungsgera-
te kommt vor allem fiir den Teil der Klassen- und Fachraume einschlieBlich der Lehrerzimmer
sowie der Sporthallen in Betracht, die nicht ausreichend im Sinne des Hygieneplans fir Schulen
und Sporthallen durch gezieltes Fensterdffnen oder durch eine RLT-Anlage gellftet werden kon-
nen. Dies ist insbesondere anzunehmen fur

a) Raume, in denen nur Oberlichter oder sehr kleine Fensterflachen gedffnet werden kénnen,
b) innenliegende Fachraume oder

c) Raume mit RLT-Anlagen mit Umluftbetrieb und ohne ausreichende Filter, in denen Fenster
nicht gedffnet werden kdnnen.

Der Zuwendungsempfanger hat im Zuwendungsantrag das Erfordernis fiir den Einsatz eines ge-
eigneten mobilen Luftreinigungsgerates anhand dieser Kriterien zu bestatigen.

Beim Einsatz von mobilen Luftreinigungsgeraten ist darauf zu achten, dass die Gerate keine
Flucht- und Rettungswege verstellen.

4.2
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Einfache bauliche MaBnahmen an Fenstern

Bei besonderem Bedarf sind auch einfache bauliche Instandsetzung- oder UmrlistungsmafBnah-
men an Fensteranlagen zuwendungsfahig, wenn diese eine Beschaffung von mobilen Luftreini-
gungsgeraten ersetzen.

4.3
Ausnahme vom vorzeitigen MaBnahmebeginn

Abweichend von Nr. 1.3 VV/VVG zu § 44 LHO gilt ausnahmsweise die Forderung von Vorhaben
als bewilligt, die bereits seit dem 16. Marz 2020 begonnen worden sind. Unabhangig davon wird
durch diese Ausnahmegenehmigung nach Nr. 1.3.2 VV/VVG zu § 44 LHO kein Anspruch auf eine
spatere Férderung begriindet.

5

Art und Umfang, Héhe der Zuwendung
5.1

Zuwendungsart

Projektférderung

5.2
Finanzierungsart

Anteilfinanzierung

5.3
Form der Zuwendung

Zuschuss, Zuweisung

5.4

Bemessungsgrundlage
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Zuwendungsfahig sind die Ausgaben fir Gerate im Sinne der Nummer 4.1 und MaBnahmen nach
Nummer 4.2. Die Beschaffung von Geraten oder die einfache bauliche Instandsetzung- oder
UmrlstungsmaBnahme an Fensteranlagen wird bis zu 100 Prozent der zuwendungsfahigen Aus-
gaben aber bis hdchstens 4 000 EUR je beschafftem Gerat oder bei MaBnahmen nach Nummer
4.2 je Raum oder Sporthalle gefordert. Zusatzlich wird fir jedes geférderte mobile Luftreini-
gungsgerat pauschal ein einmaliger Zuschuss in Hohe von 500 EUR fur Betrieb und Wartung ge-
wahrt.

Weitere Betriebs- und Wartungskosten sind nicht férderbar.

6
Sonstige Zuwendungsbestimmungen
6.1

Die Zweckbindungsfrist betragt funf Jahre.

6.2

Die Zuwendungsempfangerin und der Zuwendungsempfanger berlcksichtigen bei Planungen
und Durchfiihrungen von InvestitionsmaBnahmen grundsatzlich Wirtschaftlichkeitsbetrachtun-
gen.

6.3

Nicht geférdert werden investive MaBnahmen, die von anderen Stellen des Bundes, der Landes
oder der Europaischen Union bereits geférdert wurden. Eine Doppelférderung ist unzulassig.

7

Verfahren

7.1
Antragsverfahren

Antrage auf die Gewahrung von Zuwendungen nach diesen Grundsatzen sind bei der Bewilli-
gungsbehdrde unter Verwendung des Musters in Anlage 1 bis zum 15. Januar 2021 online zu
stellen (www.frl-luft.foerderung.nrw.de ).
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7.2
Bewilligungsverfahren

Bewilligungsbehdrde ist die jeweils ortlich zustandige Bezirksregierung. Sie bewilligt eine Zu-
wendung nach pflichtgemaBem Ermessen unter Verwendung des Musters gemaB Anlage 2.

7.3
Auszahlung

Die Auszahlung der bewilligten Férdermittel erfolgt auf Grundlage Nr. 7 VV/VVG zu § 44 LHO.

7.4
Verwendungsnachweisverfahren

Der Verwendungsnachweis ist nach dem Muster der Anlage 3 bis zum 30. Juni 2021 zu fihren.
Betrage, die nicht geman der Férderrichtlinie verwendet wurden, sind in voller Hohe zurlickzu-
zahlen. Der Verwendungsnachweis kann in vereinfachter Form durch das vorlegen entsprechen-
der Listen erfolgen und ist hinsichtlich der fachlichen Spezifikationen durch die fiir die Schule
zustandige baufachliche Stelle zu bestatigen.

7.5
Zu beachtende Vorschriften

Fir die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zuwendung sowie fiir den Nachweis und
die Prufung der Verwendung und die gegebenenfalls erforderliche Aufhebung des Zuwendungs-
bescheides und die Riickforderung der gewahrten Zuwendung gelten die VV/VVG zu § 44 LHO,
soweit nicht in dieser Forderrichtlinie Abweichungen zugelassen worden sind. Der Runderlass
des Ministeriums der Finanzen vom 1. April 2020 - 1 C 2 - 0044-1.1.7 — (n.v.) ist zu beachten.

7.6

Der Landesrechnungshof Nordrhein-Westfalen ist berechtigt, bei den Leistungsempfangerinnen
und Leistungsempfangern Prifungen im Sinne des § 91 LHO durchzufiihren.

8.

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 6/8



Inkrafttreten, AuBerkrafttreten

Dieser Erlass tritt am Tag nach der Veroffentlichung in Kraft und am 31. Dezember 2021 auBer
Kraft.

MBI. NRW. 2020 S. 700
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Anlagen

Anlage 1 (Anlage 1)
URL zur Anlage [Anlage 1]

Anlage 2 (Anlage 2)
URL zur Anlage [Anlage 2]

Anlage 3 (Anlage 3)
URL zur Anlage [Anlage 3]

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf


https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/system/files/VA/18888-33780-mbl30-4anlage1.pdf
https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/system/files/VA/18888-33781-mbl30-4anlage2.pdf
https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/system/files/VA/18888-33782-mbl30-4anlage3.pdf

	Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Richtlinie zur Förderung von Investitionsausgaben für technische Maßnahmen zum infektionsschutzgerechten Lüften in Schulen (FRL-Luft) 

	Anlagen

